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Redaktionsschluss
für das nächste Mitteilungsblatt ist

 am Dienstag, dem 15. November 2016, 16:00 Uhr
Die E-Mail-Adresse für Veröffentlichungen im Mitteilungsblatt lautet:

mitteilungsblatt@vg.badtennstedt.de
Zukünftig können Eingänge von Artikeln nach 16:00 Uhr nicht mehr 
berücksichtigt werden. Wir bitten um Ihr Verständnis.
Bitte beachten Sie, dass wir bei Bildzusendungen eine Einver-
ständniserklärung zur Veröffentlichung im Mitteilungsblatt und 
in der Internetausgabe des Mitteilungsblatts benötigen.

Thomas Frey
Gemeinschaftsvorsitzender

Notrufe und Bereitschaftsdienste 

Notrufe:

Polizei	 110
Feuer/Rettungsdienst	 112
Hufelandkrankenhaus Bad Langensalza	 03603 8550

Rettungsdienste:

Kreisleitstelle Mühlhausen 	 03601 19222
Polizeistation Bad Langensalza 	 03603 8310
Polizeiinspektion Mühlhausen 	 03601 4510
Kontaktbereichsbeamter	 036041 41939

Versorgungsbetriebe:

Energie:
Thüringer Energie AG (bei Störungen)	 0361 73907390
Thüringer Energie AG - Kundenservice	 03641 8171111
Erdgas:
Thüringer Energie AG (bei Störungen) 	 0800 6 86 11 77
Trinkwasser:
Verbandswasserwerk Bad Langensalza
während der Dienstzeiten	 03603 84070
außerhalb der Dienstzeiten	 03603 840730
Abwasser:
AZV „Mittlere Unstrut“
Hüngelsgasse 13 
99947 Bad Langensalza	 03603 84070
Für die Gemeinden Kutzleben/Lützensömmern
Trinkwasser:	 0800 0725175
Abwasser:	 0800 3634800
Betriebsgesellschaft Wasser
und Abwasser mbH Sömmerda
Bahnhofstr. 28
99610 Sömmerda

Kassenärztlicher Notfalldienst
Hufeland-Klinikum Bad Langensalza GmbH
Rudolf-Weiss-Str. 1-5
99947 Bad Langensalza

Sprechstunden der Anlaufpraxis:
Montag, Dienstag und Donnerstag ........................ 19.00 Uhr - 21.00 Uhr
Mittwoch und Freitag ............................................. 16.00 Uhr - 19.00 Uhr
Samstag, Sonntag, Feiertage,
Brückentage .......................................................... 09.00 Uhr - 13.00 Uhr
und ........................................................................ 15.00 Uhr - 18.00 Uhr

Hausbesuche

Montag, Dienstag, Donnerstag ................................ 18.00 Uhr - 7.00 Uhr
Mittwoch, Freitag ..................................................... 13.00 Uhr - 7.00 Uhr
Samstag, Sonntag, Feiertage,
Brückentage ............................................................ 07.00 Uhr - 7.00 Uhr
Anmeldung kassenärztlicher Notfalldienst bundesweit kostenfrei unter

116 117

Augenärztliche Notdienst

zu erfragen unter
116 117

Zahnärztlicher Notdienst:

Service-Nummer für Schmerzpatienten: ........................... 01805 908077
oder

www.zahnarzt-notdienst.de

Notfalldienst für den Bereich Bad Tennstedt, Herbsleben

Montag, Dienstag, Donnerstag .............................. 16.00 Uhr - 18.00 Uhr
Gerade Kalenderwoche 	 Ungerade Kalenderwoche
Mo.: Dr. med. Kley 	 Dipl. Med. Beylich
Die.: Dr. med. Arand 	 Dipl. Med. Kämpf
Do.: Dipl. Med. Funke 	 Dr. med. Klemmer

Öffnungszeiten Apotheken:

Rats-Apotheke in Bad Tennstedt

Inh.: Apotheker Dr. A. König
Tel. 036041 57048
Montag bis Freitag 	 08:00 - 13:00 Uhr
Montag und Donnerstag 	 14:00 - 19:00 Uhr
Dienstag, Mittwoch, Freitag 	 14:00 - 18:00 Uhr
Samstag 	 09:00 - 12:00 Uhr

Apotheke in Kirchheilingen

Inh.: A. Himpel
Tel. 036043 70216
Montag bis Freitag 	 08:00 - 13:00 Uhr
Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag 	 15:00 - 18:00 Uhr
Mittwoch 	 08:00 - 13:00 Uhr

Impressum

Amtsblatt 
der Verwaltungsgemeinschaft Bad Tennstedt 
Herausgeber: Verwaltungsgemeinschaft Bad Tennstedt 
Verlag und Druck: LINUS WITTICH Medien KG, In den Folgen 43, 
98704 Langewiesen, info@wittich-langewiesen.de, www.wittich.de
Tel. 0 36 77 / 20 50 - 0, Fax 0 36 77 / 20 50 - 21
Verantwortlich für amtlichen und nichtamtlichen Teil: 
der Gemeinschaftsvorsitzende, 99955 Bad Tennstedt, Markt 1, Tel.: 036041/380-0
Verantwortlich für den Anzeigenteil: David Galandt – Erreichbar unter der 
Anschrift des Verlages. Für die Richtigkeit der Anzeigen übernimmt der Verlag 
keine Gewähr. Vom Verlag gestellte Anzeigenmotive dürfen nicht anderweitig ver-
wendet werden. Für Anzeigenveröffentlichungen und Fremdbeilagen gelten unsere 
allgemeinen und zusätzlichen Geschäftsbedingungen und die z.Zt. gültige Anzei-
genpreisliste. Vom Kunden vorgegebene HKS-Farben bzw. Sonderfarben werden 
von uns aus 4-c Farben gemischt. Dabei können Farbabweichungen auftreten, 
genauso wie bei unterschiedlicher Papierbeschaffenheit. Deshalb können wir für 
eine genaue Farbwiedergabe keine Garantie übernehmen. Diesbezügliche Bean-
standungen verpflichten uns zu keiner Ersatzleistung.
Verlagsleiter: Mirko Reise
Erscheinungsweise: 14täglich, kostenlos an alle Haushaltungen im Verbreitungsge-
biet: Im Bedarfsfall können Sie Einzelstücke zum Preis von 2,50 € (inkl. Porto und 
7% MWSt.) beim Verlag bestellen.
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Nachrichten aus der Verwaltungsgemeinschaft

Am Freitag, 02. Dezember 2016 sind alle Senioren der 
Verwaltungsgemeinschaft Bad Tennstedt herzlich zur 
traditionellen Weihnachtsfeier in die Mehrzweckhalle 
(ehemalige Turnhalle der Regelschule) eingeladen.
Ab 14.30 Uhr beginnt das weihnachtliche Kaffeetrin-
ken, musikalisch umrahmt von dem Alleinunterhalter 
Ronny Kollaschek und einem Programm der Kinderta-
gesstätte „Haus Sonnenschein“ Bad Tennstedt.
Wir freuen uns auf Ihre Anmeldung bis zum 25.11.2016 
in den Gemeinden (bei Ihrem Bürgermeister, Gemein-
debüro oder Seniorenvertretung liegen entsprechen-
de Anmeldelisten) im Haus des Gastes in Bad Tennstedt, 
AWO Tagespflege Bad Tennstedt oder im Bürgerservice 
des Rathauses.
Der Unkostenbeitrag in Höhe von 4 EURO ist bei der 
Anmeldung zu bezahlen.
Bitte Kaffeegedeck nicht vergessen!

Für die Fahrt nach Bad Tennstedt können die 
Buslinien der Regionalbus-Gesellschaft 
genutzt werden.

Abfahrtzeiten:
Bus 1 (Linie Nr. 732) 13.25 Uhr Lützensömmern, 
13.29 Uhr Kutzleben
Bus 2 (Linie Nr. 740) 13.10 Uhr Mittelsömmern, 
13.13 Uhr Hornsömmern, 
13.18 Uhr Haussömmern
Bus 3 (Linie Nr. 739) 13.18 Uhr Kirchheilingen, 
13.24 Uhr Blankenburg, 13.29 Uhr Bruchstedt
Bus 4 (Linie Nr. 739) 13.07 Uhr Kleinurleben, 13.09 Uhr 
Großurleben, 13.11. Uhr Tottleben, 13.18 Uhr Sundhau-
sen, 13.22 Uhr Klettstedt
Bus 5 (Linie Nr. 735) 13.40 Uhr Großballhausen, 13.42 
Uhr Kleinballhausen Schule, 13.44 Uhr Kleinballhausen, 
13.46 Uhr Bad Tennstedt Erfurter Straße, 13.47 Uhr Bad 
Tennstedt Bahnhofstraße

Rückfahrt ab ca. 17:30 Uhr von Bad Tennstedt in die 
Gemeinden.

Seniorenweihnachtsfeier  
der Verwaltungsgemeinschaft  
Bad Tennstedt
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Nichtamtlicher Teil

Gemeindenachrichten

Stadt Bad Tennstedt

Amtlicher Teil

Beschlüsse Bad Tennstedt 
44/2016 vom 29.09.2016 
Der Stadtrat stimmt der 1. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2016 in vorliegender Form zu. 

Satzung Bad Tennstedt 

1. Nachtragshaushaltssatzung 
 der Stadt Bad Tennstedt/#Thüringen 

 (Landkreis Unstrut- Hainich) 
für das Haushaltsjahr 2016 

Auf Grund des § 60 ThürKO und § 34 ThürGemHV erlässt die Stadt Bad Tennstedt folgende Nachtragshaushaltssatzung: 

§ 1 
Der als Anlage beigefügte Nachtragshaushaltsplan wird hiermit festgesetzt; dadurch werden 
		  erhöht 	 vermindert 	 und damit der Gesamtbetrag des 
		  um 	 um 	 Haushaltsplanes einschl. der 
 		  € 	 € 	 Nachträge 
 				    gegenüber bisher €	 auf nunmehr € verändert
a) 	 im Verwaltungshaushalt 
	 die Einnahmen 	 513.500,00	 25.600,00	 2.764.500,00	 3.252.400,00
	 die Ausgaben 	 505.300,00	 17.400,00	 2.764.500,00	 3.252.400,00
b) 	 im Vermögenshaushalt 
	 die Einnahmen 	 717.600	 137.000,00	 770.500,00	 1.351.100,00
	 die Ausgaben 	 589.600,00	 9.000,00	 770.500,00	 1.351.100,00

§ 2 
Es gilt der für den 1. Nachtragshaushaltsplan beiliegende Stellenplan. 

§ 3 
Diese Nachtragshaushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2016 in Kraft. 
Nachrichtlich: Die §§ 2; 3; 4 und 5 der Haushaltssatzung bleiben unverändert. 

Bad Tennstedt, den 21.10.2016 
Stadt Bad Tennstedt 
Jens Weimann 
Bürgermeister 	 - Siegel -

Beschluss und Genehmigungsvermerk 
1. 	 Die vorstehende 1. Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Bad Tennstedt für das Haushaltsjahr 2016 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
	 Mit Beschluss-Nr. 44/2016 vom 29.09.2016 hat der Stadtrat der Stadt Bad Tennstedt die 1. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 

2016 beschlossen. 
2. 	 Das Landratsamt, Kommunalaufsicht, hat mit Schreiben vom 13.10.2016 die 1. Nachtragshaushaltssatzung geprüft und den Eingang bestätigt. 
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Gemeinde Ballhausen

Amtlicher Teil

Beschlüsse Ballhausen
21/2016 vom 12.10.2016
Der Gemeinderat der Gemeinde Ballhausen stimmt der 2. Satzung zur 
Änderung der Hauptsatzung der Gemeinde Ballhausen in vorliegender 
Form zu.

Satzung Ballhausen

2. Satzung zur Änderung 
der Hauptsatzung 

der Gemeinde Ballhausen

Aufgrund der §§ 19. Abs. 1 und 20 Abs. 1 der Thüringer Gemeinde- und 
Landkreisordnung (Thüringer Kommunalordnung – ThürKO) vom 16. Au-
gust 1993 (GVBl. S. 501) in der Fassung der Neubekanntmachung vom 
28. Januar 2003 (GVBl. S. 41), zuletzt mehrfach geändert durch Artikel 2 
des Gesetzes vom 2. Juli 2016 (GVBl. S. 242, 244) hat der Gemeinderat 
der Gemeinde Ballhausen in der Sitzung am 12. Oktober 2016 die folgen-
de 2. Änderung der Hauptsatzung beschlossen:

Artikel 1
Die Hauptsatzung der Gemeinde Ballhausen vom 29. August 2003, zu-
letzt geändert durch Satzung vom 05. Mai 2010, wird wie folgt geändert:

1. § 9 Abs. 5 wird wie folgt geändert:
- „111,25 Euro/Monat“ wird ersetzt durch „132,50 Euro/Monat“

Artikel 2
Die 2. Satzung zur Änderung der Hauptsatzung der Gemeinde Ballhau-
sen tritt am 1. Tag des auf die Bekanntmachung folgenden Monats in 
Kraft.

Ballhausen, den 21.10.2016
Saalfeld
Bürgermeister	 - Siegel -

Bekanntmachungsanordnung:
Der Beschluss-Nr. 21/2016 des Gemeinderates der Gemeinde Ballhau-
sen, der in der Sitzung am 12.10.2016 gefasst wurde und obenstehend 
im vollen Wortlaut wiedergegeben ist, wird hiermit öffentlich bekannt ge-
macht.
Die Bekanntmachung wird vollzogen durch Ausdruck im amtlichen Mittei-
lungsblatt, Amtsblatt der Verwaltungsgemeinschaft Bad Tennstedt.
Vorstehende 2. Satzung zur Änderung der Hauptsatzung der Gemeinde 
Ballhausen wird hiermit bekannt gemacht.
Die o.g. Satzung wurde der Kommunalaufsicht vorgelegt und mit Ein-
gangsbestätigung vom 18.10.2016 bestätigt.

Ballhausen, den 01.11.2016
Saalfeld
Bürgermeister

3. 	 Die 1. Nachtragshaushaltsatzung für das Haushaltsjahr 2016 der 
Stadt Bad Tennstedt liegt in der Zeit vom 14.11.2016 bis 25.11.2016 
bei der Verwaltungsgemeinschaft Bad Tennstedt, Zimmer 15, wäh-
rend der Sprechzeiten öffentlich aus. 

Gemäß § 57 Abs. 3 Satz 4 ThürKO besteht ebenfalls die Möglichkeit 
zur Einsichtnahme über den Zeitraum der Auslegung hinaus bis zur Be-
schlussfassung über die Jahresrechnung 2016. 

Bad Tennstedt, den 01.11.2016 
Weimann 
Bürgermeister 

Beschlüsse Bad Tennstedt 
47/2016 vom 25.10.2016 
Der Stadtrat der Stadt Bad Tennstedt bestellt als nachrückendes weiteres 
Mitglied sowie dessen Vertreter für die Gemeinschaftsversammlung der 
Verwaltungsgemeinschaft Bad Tennstedt aufgrund der Niederlegung des 
Mandates durch Frau Annett Preuß als Mitglied des Stadtrates der Stadt 
Bad Tennstedt 

	 Thomas Malina 	 (SPD) als Mitglied 
	 Wolfgang Herzog 	 (SPD) als stellvertretendes Mitglied. 
48/2016 vom 25.10.2016 
Der Stadtrat der Stadt Bad Tennstedt stimmt dem Beitritt der Stadt Bad 
Tennstedt zum Thüringer Heilbäderverband e.V. mit Sitz in Bad Langen-
salza zum 01.01.2017 zu. 
Der Jahresbeitrag in Höhe von EUR 3000,00 ist zum Jahresbeginn fällig. 
49/2016 vom 25.10.2016 
Der Stadtrat stimmt der Abgabe einer Optionserklärung gegenüber dem 
Finanzamt gemäß § 27 Abs. 22 Satz 3 UStG zu. 
50/2016 vom 25.10.2016 
Der Stadtrat stimmt dem Jahresantrag „Städtebaufördermittel für städte-
baulichen Denkmalschutz“ für das Jahr 2017 in der vorliegenden Form 
zu. 
51/2016 vom 25.10.2016 
Der Stadtrat stimmt dem Jahresantrag „ Städtebaufördermittel Programm 
Stadtumbau Ost - Sicherung“ für das Jahr 2017 in der vorliegenden Form 
zu. 
Der Beschluss wurde mit der nachstehenden Änderung gefasst: 
Das Projekt „Sicherung der Sankt Trinitatiskirche“ ist in den Fördermittel-
antrag aufzunehmen. 
52/2016 vom 25.10.2016 
Der Stadtrat stimmt dem Jahresantrag 2017 für Mittel aus dem „Euro-
päischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE)“ in der vorliegenden 
Form zu. 

Nichtamtlicher Teil

Weihnachtsmarkt 
in Bad Tennstedt
Am 09. & 10. Dezember 

2016 findet der  
traditionelle Weihnachts-

markt auf dem Marktplatz 
in Bad Tennstedt statt.

Weitere Informationen werden 
im nächsten Mitteilungsblatt 

veröffentlicht.
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Der Landkreis kann sich bei Bedarf zur Erfüllung einzelner Aufgabenbe-
reiche Dritter bedienen.
Der Zuwendungsantrag stützt sich entsprechend der Richtlinie des Bun-
des „Förderung zur Unterstützung des Breitbandausbaus in der Bundes-
republik Deutschland“ Pkt. 3.1 auf die Förderung der Wirtschaftlichkeits-
lücke.
Die Finanzierung der Maßnahme erfolgt auf Grundlage der Richtlinie des 
Bundes „Förderung zur Unterstützung des Breitbandausbaus in der Bun-
desrepublik Deutschland“ vom 22.10.2015 und der „Richtlinie des Frei-
staates Thüringen zur Förderung des Ausbaus von hochleistungsfähigen 
Breitbandinfrastrukturen (Breitbandausbaurichtlinie)“ vom 23.10.2015 
unter Berücksichtigung der von den Gemeinden zu erbringenden erfor-
derlichen Eigenmittelbeiträge.
Die Gemeinde Blankenburg gewährleistet, dass der Eigenmittelbeitrag 
durch sie erbracht und mit Fälligkeit dem Landkreis zur Verfügung gestellt 
wird.
Die Aufgabenübertragung auf den Landkreis endet mit der durch die Be-
willigungsbehörde im Rahmen der abschließenden Erfolgskontrolle zum 
Jahresende nach Abschluss des Förderprogramms (31.12.2019, siehe 
RL Bund Buchstabe H Abs. 3) festgestellten Konformität der im Rahmen 
der Antragstellung definierten sowie der durch den Förderbescheid und 
seine Nebenbestimmungen festgelegten Ziele des geförderten Projekts. 
Ergibt sich zum Ende des Projektes eine Deckungslücke, wird der not-
wendige Betrag durch die übertragende Gemeinde Blankenburg bis zum 
Ende des zweiten, auf die abschließende Erfolgskontrolle folgenden Jah-
res ausgeglichen.
Verwaltungskosten für die Wahrnehmung der Aufgabe der Breitbandver-
sorgung/Breitbandausbaus werden durch den Landkreis nicht erhoben.
17/2016 vom 18.10.2016
Der Gemeinderat der Gemeinde Blankenburg stimmt der 2. Satzung zur 
Änderung der Hauptsatzung der Gemeinde Blankenburg in vorliegender 
Form zu.

Satzung Blankenburg

2. Satzung zur Änderung 
der Hauptsatzung 

der Gemeinde Blankenburg

Aufgrund der §§ 19 Abs. 1 und 20 Abs. 1 der Thüringer Gemeinde- und 
Landkreisordnung (Thüringer Kommunalordnung – ThürKO) vom 16. Au-
gust 1993 (GVBl. S. 501) in der Fassung der Neubekanntmachung vom 
28. Januar 2003 (GVBl. S. 41), zuletzt mehrfach geändert durch Artikel 2 
des Gesetzes vom 2. Juli 2016 (GVBl. S. 242, 244) hat der Gemeinderat 
der Gemeinde Blankenburg in der Sitzung am 18. Oktober 2016 die fol-
gende 2. Änderung der Hauptsatzung beschlossen:

Artikel 1
Die Hauptsatzung der Gemeinde Blankenburg vom 28. November 2003, 
zuletzt geändert durch Satzung vom 05. Mai 2010, wird wie folgt geän-
dert:

1. § 9 Abs. 5 wird wie folgt geändert:
- „62,50 Euro/Monat“ wird ersetzt durch „75,00 Euro/Monat“

Artikel 2
Die 2. Satzung zur Änderung der Hauptsatzung der Gemeinde Blanken-
burg tritt am 1. Tag des auf die Bekanntmachung folgenden Monats in 
Kraft.

Blankenburg, den 27.10.2016
Sola
Bürgermeister	  - Siegel -

Bekanntmachungsanordnung:
Der Beschluss-Nr. 17/2016 des Gemeinderates der Gemeinde Blanken-
burg, der in der Sitzung am 18.10.2016 gefasst wurde und obenstehend 
im vollen Wortlaut wiedergegeben ist, wird hiermit öffentlich bekannt ge-
macht.
Die Bekanntmachung wird vollzogen durch Ausdruck im amtlichen Mittei-
lungsblatt, Amtsblatt der Verwaltungsgemeinschaft Bad Tennstedt.
Vorstehende 2. Satzung zur Änderung der Hauptsatzung der Gemeinde 
Blankenburg wird hiermit bekannt gemacht.
Die o.g. Satzung wurde der Kommunalaufsicht vorgelegt und mit Ein-
gangsbestätigung vom 25.10.2016 bestätigt.

Blankenburg, den 01.11.2016
Sola
Bürgermeister

Nichtamtlicher Teil

Gemeinde Blankenburg

Amtlicher Teil

Beschlüsse Blankenburg
14/2016 vom 18.10.2016
Der Gemeinderat der Gemeinde Blankenburg beschließt, zur Unterstüt-
zung der Sanierung der Kirche Blankenburg, Mittel der Städtebauförde-
rung beim Landesverwaltungsamt zu beantragen.
Das vorliegende Finanzierungsmodell vom 01.10.2016 ist Bestandteil 
des Beschlusses.
Der Beschluss wurde mit der nachstehenden Änderung gefasst:
Ein kommunaler Eigenanteil wird nicht von der Gemeinde getragen und 
ist durch die Kirchengemeinde sicherzustellen.
15/2016 vom 18.10.2016
Der Gemeinderat stimmt der Abgabe einer Optionserklärung gegenüber 
dem Finanzamt gemäß § 27 Abs. 22 Satz 3 UStG zu
16/2016 vom 18.10.2016
Der Gemeinderat der Gemeinde Blankenburg beschließt, zum Zwecke 
der Umsetzung der Richtlinie des Bundes „Förderung zur Unterstüt-
zung des Breitbandausbaus in der Bundesrepublik Deutschland“ vom 
22.10.2015, die Übernahme der nachfolgenden Aufgaben im Zuge der 
Breitbandversorgung/Breitbandausbau gemäß § 87 Abs. 3 ThürKO auf 
den Landkreis Unstrut-Hainich als eigene Aufgabe zu übertragen, da die-
se das Leistungsvermögen der Gemeinde Blankenburg übersteigt.
Über das Markterkundungs- und Interessenbekundungsverfahren bzw. 
die Studie hinaus werden alle notwendigen verwaltungstechnischen 
Schritte einschließlich der notwendigen Vollzugslegitimationen zur Be-
antragung der Zuwendung, Ausschreibung und Vergabe sowie Zuwen-
dungsabwicklung (Erstellung des Verwendungsnachweises) mit allen 
Befugnissen auf den Unstrut-Hainich-Kreis übertragen.
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Nichtamtlicher Teil

Am Sonntag dem 27 11 2016 um 14 30 UhrAm Sonntag dem 27 11 2016 um 14 30 UhrAm�Sonntag,�dem�27.11.2016,�um�14.30�Uhr,Am�Sonntag,�dem�27.11.2016,�um�14.30�Uhr,
lade�ich�Euch�an�den�festlich�gedeckten�Tischlade�ich�Euch�an�den�festlich�gedeckten�Tisch

in�der�geheizten�Backstubein�der�geheizten�Backstube
zu einem gemütlichen Nachmittag ein.zu einem gemütlichen Nachmittag ein.zu�einem�gemütlichen�Nachmittag�ein.zu�einem�gemütlichen�Nachmittag�ein.

Jörn�SolaJörn�Sola
BürgermeisterBürgermeistergg

Halloween in Blankenburg

Die „Backhausfreunde Blankenburg“ und der örtliche Feuerwehrverein 
haben in diesem Jahr erstmalig eine Party für die kleinen Gespenster 
und Monster veranstaltet.
Das alte Gemeindebackhaus hatte sich in ein „Gruselbackhaus“ verwan-
delt.
Für die Kinder des Ortes und ihre Gäste hatten die Backhausfrauen ein 
leckeres kostenloses Naschbüfett mit „Gruselfingern“, Monsterbowle mit 
Glupschaugen und vielen anderen schaurigen süßen Leckereien vorbe-
reitet.
Vor dem Ortsrundgang bekam jeder noch sein Wunsch-Halloween-Ge-
sicht geschminkt, oder bastelte Fledermäuse und malte Gruselbilder.
Und wer dann genug von all den gesammelten Süßigkeiten hatte, konnte 
danach im Backhaus noch ein Stück frisch gebackene Pizza essen.
Hier ein paar Bilder:
(leider hier nur schwarz/weiß – mehr und bunte Bilder im Internet unter 
www.badtennstedt.de oder www.blankenburg-thueringen.de)
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Nichtamtlicher Teil

Martinsfeuer 
in 

Bruchstedt

Wann: am Samstag, den 12.11.2016

Treffpunkt: um 17:00 Uhr am Bungalow 

zu einem kleinen Laternen/Fackelumzug 
(Laternen bitte mitbringen)

anschließend Entzünden des 
MartinsfeuersMartinsfeuers

Für das leibliche Wohl ist gesorgtFür das leibliche Wohl ist gesorgt.

Gemeinde Haussömmern

Nichtamtlicher Teil

Einladung zur Jagdgenossenschaftsversammlung
Die Jagdgenossenschaft Haussömmern lädt alle Landverpächter der 
Gemarkung Haussömmern zur Jahreshauptversammlung ein.
Die Jagdpächter sind als Gäste herzlich eingeladen.
Die Versammlung findet am:
	 Freitag den 18.11.2016
	 19.00 Uhr im Schulgebäude Haussömmern
statt.
Tagesordnung:
1. 	 Begrüßung
2. 	 Bericht des Jagdvorstehers
3. 	 Entlastung des Jagdvorstehers und des Kassenführers
4. 	 Beschlussfassung über die Verwendung des Reinertrages
5. 	 Diskussionsbeiträge der Jagdpächter über ihr Jagdrevier
6. 	 Verschiedenes
gez. Stieglitz
Vorsitzender der JG Haussömmern

Gemeinde Hornsömmern

Amtlicher Teil

Beschlüsse Hornsömmern
11/2016 vom 18.10.2016
Der Gemeinderat stimmt der Abgabe einer Optionserklärung gegenüber 
dem Finanzamt gemäß § 27 Abs. 22 Satz 3 UStG zu
12/2016 vom 18.10.2016

Gemeinde Bruchstedt

Amtlicher Teil

Beschlüsse Bruchstedt
22/2016 vom 13.10.2016
Der Gemeinderat der Gemeinde Bruchstedt stimmt der 4. Satzung zur 
Änderung der Hauptsatzung der Gemeinde Bruchstedt in vorliegender 
Form zu.

Satzung Bruchstedt

4. Satzung zur Änderung 
der Hauptsatzung 

der Gemeinde Bruchstedt

Aufgrund der §§ 19. Abs. 1 und 20 Abs. 1 der Thüringer Gemeinde- und 
Landkreisordnung (Thüringer Kommunalordnung – ThürKO) vom 16. Au-
gust 1993 (GVBl. S. 501) in der Fassung der Neubekanntmachung vom 
28. Januar 2003 (GVBl. S. 41), zuletzt mehrfach geändert durch Artikel 2 
des Gesetzes vom 2. Juli 2016 (GVBl. S. 242, 244) hat der Gemeinderat 
der Gemeinde Bruchstedt in der Sitzung am 13. Oktober 2016 die folgen-
de 4. Änderung der Hauptsatzung beschlossen:

Artikel 1
Die Hauptsatzung der Gemeinde Bruchstedt vom 07. November 2003, 
zuletzt geändert durch Satzung vom 08. September 2014, wird wie folgt 
geändert:

1. § 9 Abs. 5 wird wie folgt geändert:
- „62,50 Euro/Monat“ wird ersetzt durch „75,00 Euro/Monat“

Artikel 2
Die 4. Satzung zur Änderung der Hauptsatzung der Gemeinde Bruchs-
tedt tritt am 1. Tag des auf die Bekanntmachung folgenden Monats in 
Kraft.

Bruchstedt, den 27.10.2016
Tückhardt
Bürgermeister	  - Siegel -

Bekanntmachungsanordnung:
Der Beschluss-Nr. 22/2016 des Gemeinderates der Gemeinde Bruchs-
tedt, der in der Sitzung am 13.10.2016 gefasst wurde und obenstehend 
im vollen Wortlaut wiedergegeben ist, wird hiermit öffentlich bekannt ge-
macht.
Die Bekanntmachung wird vollzogen durch Ausdruck im amtlichen Mittei-
lungsblatt, Amtsblatt der Verwaltungsgemeinschaft Bad Tennstedt.
Vorstehende 4. Satzung zur Änderung der Hauptsatzung der Gemeinde 
Bruchstedt wird hiermit bekannt gemacht.
Die o.g. Satzung wurde der Kommunalaufsicht vorgelegt und mit Ein-
gangsbestätigung vom 21.10.2016 bestätigt.

Bruchstedt, den 01.11.2016
Tückhardt
Bürgermeister
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Artikel 2
Die 4. Satzung zur Änderung der Hauptsatzung der Gemeinde Kirchhei-
lingen tritt am 1. Tag des auf die Bekanntmachung folgenden Monats in 
Kraft.

Kirchheilingen, den 21.10.2016
Behner
Bürgermeister	 - Siegel -

Bekanntmachungsanordnung:
Der Beschluss-Nr. 43/2016 des Gemeinderates der Gemeinde Kirchhei-
lingen, der in der Sitzung am 12.10.2016 gefasst wurde und obenste-
hend im vollen Wortlaut wiedergegeben ist, wird hiermit öffentlich be-
kannt gemacht.
Die Bekanntmachung wird vollzogen durch Ausdruck im amtlichen Mittei-
lungsblatt, Amtsblatt der Verwaltungsgemeinschaft Bad Tennstedt.
Vorstehende 4. Satzung zur Änderung der Hauptsatzung der Gemeinde 
Kirchheilingen wird hiermit bekannt gemacht.
Die o.g. Satzung wurde der Kommunalaufsicht vorgelegt und mit Ein-
gangsbestätigung vom 21.10.2016 bestätigt.

Kirchheilingen, den 01.11.2016
Behner
Bürgermeister

Nichtamtlicher Teil

AWO Begegnungsstätte Kirchheilingen  
kürt Weinkönigin
Herbstzeit ist Weinzeit und ein guter Grund, sich ab und zu auf ein Gläs-
chen zu verabreden.

Am 19. Oktober 2016 trafen 
sich Kirchheilinger Senioren 
in der AWO Begegnungsstätte 
„Treff mit Herz“, um den golde-
nen Herbst mit seinen Früchten 
hochleben zu lassen. Ganz im 
Sinne des Nachmittags war der 
Raum herrlich dekoriert mit ech-
ten Weinreben, die Gäste konn-
ten nach der gemütlichen Kaffee-
runde zwischen verschiedenen 
Weinen wählen und stimmten 
sich gemeinsam auf den musika-
lischen Beitrag der Seniorensin-
gegruppe ein. Die Gäste sangen 
und schunkelten mit. Kinder der 
AWO-Kindertagesstätte „Am 
Igelsgraben“ boten den Senioren 
ein schönes Herbstprogramm 
dar. Ihre Erzieherin, Edda Gräfe, 
erzählte von der Feldmaus Fre-
derick, die statt Körner und Nüsse für den Winter Sonnenstrahlen, Far-
ben und Wörter sammelte. Die Kinder hörten genauso gespannt zu wie 
die Erwachsenen und hatten viel Freude an der Geschichte.
In der Einladung angekündigt war die Wahl der Weinkönigin. Zwei Kan-
didatinnen standen zur Wahl und nur knapp fiel die Entscheidung aus. 
Die meisten Fragen beantwortete Regina Bohn und erhielt daraufhin die 
Krone und Schärpe der Weinkönigin. Die Wahl der Majestät wurde mit 
einem kräftigen Schluck Wein besiegelt. Jetzt übt die Weinkönigin ihr Amt 
bis zur nächsten Wahl aus.
G. Hildebrandt
Öffentlichkeitsarbeit

Der Gemeinderat der Gemeinde Hornsömmern beschließt, zum Zwe-
cke der Umsetzung der Richtlinie des Bundes „Förderung zur Unterstüt-
zung des Breitbandausbaus in der Bundesrepublik Deutschland“ vom 
22.10.2015, die Übernahme der nachfolgenden Aufgaben im Zuge der 
Breitbandversorgung/ Breitbandausbau gemäß § 87 Abs. 3 ThürKO auf 
den Landkreis Unstrut-Hainich als eigene Aufgabe zu übertragen, da 
diese das Leistungsvermögen der Gemeinde Hornsömmern übersteigt.
Über das Markterkundungs- und Interessenbekundungsverfahren bzw. 
die Studie hinaus werden alle notwendigen verwaltungstechnischen 
Schritte einschließlich der notwendigen Vollzugslegitimationen zur Be-
antragung der Zuwendung, Ausschreibung und Vergabe sowie Zuwen-
dungsabwicklung (Erstellung des Verwendungsnachweises) mit allen 
Befugnissen auf den Unstrut-Hainich-Kreis übertragen.
Der Landkreis kann sich bei Bedarf zur Erfüllung einzelner Aufgabenbe-
reiche Dritter bedienen.
Der Zuwendungsantrag stützt sich entsprechend der Richtlinie des Bun-
des „Förderung zur Unterstützung des Breitbandausbaus in der Bundes-
republik Deutschland“ Pkt. 3.1 auf die Förderung der Wirtschaftlichkeits-
lücke.
Die Finanzierung der Maßnahme erfolgt auf Grundlage der Richtlinie des 
Bundes „Förderung zur Unterstützung des Breitbandausbaus in der Bun-
desrepublik Deutschland“ vom 22.10.2015 und der „Richtlinie des Frei-
staates Thüringen zur Förderung des Ausbaus von hochleistungsfähigen 
Breitbandinfrastrukturen (Breitbandausbaurichtlinie)“ vom 23.10.2015 
unter Berücksichtigung der von den Gemeinden zu erbringenden erfor-
derlichen Eigenmittelbeiträge.
Die Gemeinde Hornsömmern gewährleistet, dass der Eigenmittelbeitrag 
durch sie erbracht und mit Fälligkeit dem Landkreis zur Verfügung gestellt 
wird.
Die Aufgabenübertragung auf den Landkreis endet mit der durch die Be-
willigungsbehörde im Rahmen der abschließenden Erfolgskontrolle zum 
Jahresende nach Abschluss des Förderprogramms (31.12.2019, siehe 
RL Bund Buchstabe H Abs. 3) festgestellten Konformität der im Rahmen 
der Antragstellung definierten sowie der durch den Förderbescheid und 
seine Nebenbestimmungen festgelegten Ziele des geförderten Projekts. 
Ergibt sich zum Ende des Projektes eine Deckungslücke, wird der not-
wendige Betrag durch die übertragende Gemeinde Hornsömmern bis 
zum Ende des zweiten, auf die abschließende Erfolgskontrolle folgenden 
Jahres ausgeglichen.
Verwaltungskosten für die Wahrnehmung der Aufgabe der Breitbandver-
sorgung/Breitbandausbaus werden durch den Landkreis nicht erhoben.

Gemeinde Kirchheilingen

Amtlicher Teil

Beschlüsse Kirchheilingen

43/2016 vom 12.10.2016
Der Gemeinderat der Gemeinde Kirchheilingen stimmt der 4. Satzung 
zur Änderung der Hauptsatzung der Gemeinde Kirchheilingen in vorlie-
gender Form zu.

Satzung Kirchheilingen

4. Satzung zur Änderung 
der Hauptsatzung 

der Gemeinde Kirchheilingen

Aufgrund der §§ 19. Abs. 1 und 20 Abs. 1 der Thüringer Gemeinde- und 
Landkreisordnung (Thüringer Kommunalordnung – ThürKO) vom 16. Au-
gust 1993 (GVBl. S. 501) in der Fassung der Neubekanntmachung vom 
28. Januar 2003 (GVBl. S. 41), zuletzt mehrfach geändert durch Artikel 2 
des Gesetzes vom 2. Juli 2016 (GVBl. S. 242, 244) hat der Gemeinderat 
der Gemeinde Kirchheilingen in der Sitzung am 12. Oktober 2016 die 
folgende 4. Änderung der Hauptsatzung beschlossen:

Artikel 1
Die Hauptsatzung der Gemeinde Kirchheilingen vom 28. November 
2003, zuletzt geändert durch Satzung vom 23. Februar 2015, wird wie 
folgt geändert:

1. § 6 Abs. 2 Buchstabe a – 2. Anstrich wird wie folgt geändert:
- „300 Euro“ wird ersetzt durch „5.000 Euro“

2. § 9 Abs. 5 wird wie folgt geändert:
- „115,00 Euro/Monat“ wird ersetzt durch „132,50 Euro/Monat“
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12/2016 vom 19.10.2016
Der Gemeinderat beschließt, den Auftrag für die Leistung „Verlegen von 
2 Stück Blechen als nichtbrennbare Unterlage unter Öfen“ an die „Coba 
Containerbau GmbH“ aus Klettstedt zu vergeben.

Gemeinde Kutzleben

Amtlicher Teil

Bekanntmachung des Trinkwasserzweckverbandes

„Thüringer Becken“ gem. § 40 Abs. 2 ThürKO

Die Verbandsversammlung des Trinkwasserzweckverbandes „Thüringer 
Becken“ hat in ihrer öffentlichen Sitzung am 10.10.2016 folgende Be-
schlüsse mehrheitlich gefasst, die hiermit öffentlich bekannt gemacht 
werden:

Beschluss-Nr. 70
Bestätigung der 11. Fortschreibung der Kalkulation des Betriebs-
führungsentgeltes für den TWZV „Thüringer Becken“ gemäß Ver-
ordnung PR Nr. 30/53 über die Preise bei öffentlichen Aufträgen i. 
V. m. den Leitsätzen für die Preisermittlung auf Grund von Selbst-
kosten (LSP)
Drucksachen-Nr. 70/2016
Die Verbandsversammlung des TWZV „Thüringer Becken“ beschließt 
die Bestätigung der 11. Fortschreibung der Kalkulation des Betriebsfüh-
rungsentgeltes für den TWZV „Thüringer Becken“ gemäß Verordnung PR 
Nr. 30/53 über die Preise bei öffentlichen Aufträgen i. V. m. den Leitsätzen 
für die Preisermittlung auf Grund von Selbstkosten (LSP).

Beschluss-Nr. 71
Bestätigung des Betriebsführungsentgeltes 2017 auf Grundlage der 
11. Fortschreibung der Kalkulation des Betriebsführungsentgeltes 
für den TWZV „Thüringer Becken“ gemäß Verordnung PR Nr. 30/53 
über die Preise bei öffentlichen Aufträgen i. V. m. den Leitsätzen für 
die Preisermittlung auf Grund von Selbstkosten (LSP)
Drucksachen-Nr. 71/2016
Die Verbandsversammlung des TWZV „Thüringer Becken“ beschließt die 
Bestätigung des Betriebsführungsentgeltes 2017 auf Grundlage der 11. 
Fortschreibung der Kalkulation des Betriebsführungsentgeltes für den 
TWZV „Thüringer Becken“ gemäß Verordnung PR Nr. 30/53 über die 
Preise bei öffentlichen Aufträgen i. V. m. den Leitsätzen für die Preiser-
mittlung auf Grund von Selbstkosten (LSP).

Beschluss-Nr. 72
Vergabeverfahren von elektrischer Energie für die Abnahmestellen 
des TWZV „Thüringer Becken“
Drucksachen-Nr. 72/2016
Die Verbandsversammlung des TWZV „Thüringer Becken“ beschließt die 
Vergabeverfahren von elektrischer Energie für die Abnahmestellen des 
TWZV „Thüringer Becken“.

Beschluss-Nr. 73
Bestätigung außer- und überplanmäßiger Ausgaben Investitions-
plan 2015 des TWZV „Thüringer Becken“
Drucksachen-Nr. 73/2016
Die Verbandsversammlung des TWZV „Thüringer Becken“ beschließt 
die Bestätigung außer- und überplanmäßiger Ausgaben Investitionsplan 
2015 des TWZV „Thüringer Becken“.

Beschluss-Nr. 74
Bestätigung des Jahresabschlusses zum 31.12.2015 des TWZV 
„Thüringer Becken“
Drucksachen-Nr. 74/2016
Die Verbandsversammlung des TWZV „Thüringer Becken“ beschließt die 
Bestätigung des Jahresabschlusses zum 31.12.2015 des TWZV „Thü-
ringer Becken“.

Beschluss-Nr. 75
zur Verwendung des Jahresergebnisses zum 31.12.2015 des TWZV 
„Thüringer Becken“
Drucksachen-Nr. 75/2016
Die Verbandsversammlung des TWZV „Thüringer Becken“ bestätigt den 
Beschluss zur Verwendung des Jahresergebnisses zum 31.12.2015 des 
TWZV „Thüringer Becken“.

Beschluss-Nr. 76
Erteilung Entlastung für den Verbandsvorsitzenden, des Verbands-
ausschusses und des Betriebsführers des TWZV „Thüringer Be-
cken“
Drucksachen-Nr. 76/2016
Die Verbandsversammlung des TWZV „Thüringer Becken“ beschließt die 
Erteilung der Entlastung für den Verbandsvorsitzenden, des Verbands-
ausschusses und des Betriebsführers des TWZV „Thüringer Becken“.

Gemeinde Klettstedt

Amtlicher Teil

Beschlüsse Klettstedt
Eilentscheidung des Bürgermeisters nach § 30 ThürKO vom 
15.07.2016
Vergabe des Auftrages „Kauf von Material für Sanierung Unterbau 
Saalfußboden in Eigenleistung“ an die Firmen „Gallhöfer Dach GmbH“ 
aus Kirchheilingen und „Batzner Baustoffe GmbH“ Niederlassung Bad 
Tennstedt.

Eilentscheidung des Bürgermeisters nach § 30 ThürKO vom 
08.08.2016
Vergabe des Auftrages „Kauf von Material für Sanierung Waldschenken 
am Galgenberg in Eigenleistung“ an die Firma „Gallhöfer Dach GmbH“ 
aus Kirchheilingen.

Eilentscheidung des Bürgermeisters nach § 30 ThürKO vom 
01.09.2016
Vergabe des Auftrages „Parkettverlegearbeiten Fußboden Gemeinde-
haus“ an die Firma „Jens Graner GmbH“ aus Erfurt-Bischleben.

Eilentscheidung des Bürgermeisters nach § 30 ThürKO vom 
05.09.2016
Vergabe des Auftrages „Pflasterarbeiten am Galgenberg“ an die Firma 
„Haus- und Bauservice Mirko Herkt“ aus Bad Tennstedt.

09/2016 vom 19.10.2016
Der Gemeinderat stimmt der Behandlung eines bisher nicht in die Tages-
ordnung aufgenommenen Tagesordnungspunktes gemäß § 35 (5) Nr. 2 
ThürKO zu.
Behandelt wird:
„Beratung und Beschlussfassung über die Vergabe der Leistung „Ver-
legen von 2 Stück Blechen als nichtbrennbare Unterlage unter Öfen““.
10/2016 vom 19.10.2016
Der Gemeinderat stimmt der Abgabe einer Optionserklärung gegenüber 
dem Finanzamt gemäß § 27 Abs. 22 Satz 3 UStG zu.
11/2016 vom 19.10.2016
Der Gemeinderat der Gemeinde Klettstedt beschließt, zum Zwecke der 
Umsetzung der Richtlinie des Bundes „Förderung zur Unterstützung des 
Breitbandausbaus in der Bundesrepublik Deutschland“ vom 22.10.2015, 
die Übernahme der nachfolgenden Aufgaben im Zuge der Breitbandver-
sorgung/Breitbandausbau gemäß § 87 Abs. 3 ThürKO auf den Landkreis 
Unstrut-Hainich als eigene Aufgabe zu übertragen, da diese das Leis-
tungsvermögen der Gemeinde Klettstedt übersteigt.
Über das Markterkundungs- und Interessenbekundungsverfahren bzw. 
die Studie hinaus werden alle notwendigen verwaltungstechnischen 
Schritte einschließlich der notwendigen Vollzugslegitimationen zur Be-
antragung der Zuwendung, Ausschreibung und Vergabe sowie Zuwen-
dungsabwicklung (Erstellung des Verwendungsnachweises) mit allen 
Befugnissen auf den Unstrut-Hainich-Kreis übertragen.
Der Landkreis kann sich bei Bedarf zur Erfüllung einzelner Aufgabenbe-
reiche Dritter bedienen.
Der Zuwendungsantrag stützt sich entsprechend der Richtlinie des Bun-
des „Förderung zur Unterstützung des Breitbandausbaus in der Bundes-
republik Deutschland“ Pkt. 3.1 auf die Förderung der Wirtschaftlichkeits-
lücke.
Die Finanzierung der Maßnahme erfolgt auf Grundlage der Richtlinie des 
Bundes „Förderung zur Unterstützung des Breitbandausbaus in der Bun-
desrepublik Deutschland“ vom 22.10.2015 und der „Richtlinie des Frei-
staates Thüringen zur Förderung des Ausbaus von hochleistungsfähigen 
Breitbandinfrastrukturen (Breitbandausbaurichtlinie)“ vom 23.10.2015 
unter Berücksichtigung der von den Gemeinden zu erbringenden erfor-
derlichen Eigenmittelbeiträge.
Die Gemeinde Klettstedt gewährleistet, dass der Eigenmittelbeitrag durch 
sie erbracht und mit Fälligkeit dem Landkreis zur Verfügung gestellt wird.
Die Aufgabenübertragung auf den Landkreis endet mit der durch die Be-
willigungsbehörde im Rahmen der abschließenden Erfolgskontrolle zum 
Jahresende nach Abschluss des Förderprogramms (31.12.2019, siehe 
RL Bund Buchstabe H Abs. 3) festgestellten Konformität der im Rahmen 
der Antragstellung definierten sowie der durch den Förderbescheid und 
seine Nebenbestimmungen festgelegten Ziele des geförderten Projekts. 
Ergibt sich zum Ende des Projektes eine Deckungslücke, wird der not-
wendige Betrag durch die übertragende Gemeinde Klettstedt bis zum 
Ende des zweiten, auf die abschließende Erfolgskontrolle folgenden Jah-
res ausgeglichen.
Verwaltungskosten für die Wahrnehmung der Aufgabe der Breitbandver-
sorgung/Breitbandausbaus werden durch den Landkreis nicht erhoben.
Der Beschluss wurde mit der nachstehenden Änderung gefasst:
Der Gemeinde entstehen durch diesen Beschluss keine Kosten (im Rah-
men der Planungsphase sowie im Rahmen der Antragsstellung).


